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Das stimmt, wäre aber nicht ungewöhnlich. In Besetzungsverfahren von Funktionsstellen
können Zeiträume für die dienstlichen Beurteilungen teilweise sehr gestreckt sein und wenn
dann noch eine Konkurrentenklage durchgeführt wird und das Verfahren neu aufgerollt werden
muss, bleibt die Stelle eben solange offen (bzw. kommissarisch besetzt). Vielleicht findet man
hier aber eine Übergangslösung unter Verzicht auf Unterrichtsbesichtigung und Durchführung
einer DB.

Am Studienseminar werden hier beispielsweise die beiden Prüfungsstunden durch Planung der
Stunden und Durchführung eines Kolloquiums zum geplanten Verlauf ersetzt. So etwas könnte
ich mir pragmatisch auch für anlassbezogene Beurteilungen vorstellen.
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